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A us den Daten ergibt sich, daß
zwischen 1990–1995 die Mel-
dequote der Fälle von Sterbe-

hilfe und Hilfe bei der Selbsttötung
von 18 % auf über 40 % gestiegen
ist. Das läßt sich mit der zunehmen-
den Meldebereitschaft, Offenheit
und Kontrolle erklären. Aus der Un-
tersuchung geht hervor, daß Ärzte
Offenheit, Prüfung und Rechen-
schaft über lebensbeendendes ärztli-
ches Handeln befürworten. Eine Be-
stätigung hierfür ist die Tatsache,
daß fast alle Ärzte, an die man heran-
getreten ist, bereit waren, an der Un-
tersuchung mitzuwirken.

Sterbehilfe und Hilfe bei der
Selbsttötung sind auch in den Nie-
derlanden als Verbrechen im Straf-
gesetzbuch aufgenommen. Aber
Grundlage der niederländischen
Politik im Bereich der Sterbehilfe
ist, daß ein Arzt, der sorgfältig ge-
handelt hat, daraus faktisch ein
Recht auf Einstellung der Strafver-
folgung oder auf Strafausschließung
ableiten kann. Das aber nur unter
der Voraussetzung, daß die lebens-
beendende ärztliche Handlung sich
auf »übergesetzlichen« bzw. »recht-
fertigenden« Notstand berufen
kann. Die Berufung auf diesen
Strafausschließungsgrund basiert
auf der Idee der Pflichtenkollision,
vor die sich der Arzt gestellt sehen
kann: Leben retten oder das uner-
trägliche Leiden eines Patienten,
dessen Zustand aussichtlos ist, lin-
dern. 

Um die Praxis der Sterbehilfe und
Hilfe bei der Selbsttötung prüfen
und kontrollieren zu können, muß
seit 1990 jeder Fall lebensbeenden-
den ärztlichen Handelns, das zu ei-
nem nicht-natürlichen Tod geführt
hat, der Staatsanwaltschaft gemel-
det werden, die dann über die Ein-

stellung oder Einleitung der Straf-
verfolgung entscheidet. Der Arzt ist
verpflichtet, über diese nicht-natür-
liche Lebensbeendung den kommu-
nalen Leichenschauer zu informie-
ren.

Der von dem Arzt zu erstellende
Bericht wird zuerst dem Leichen-
schauer zugeschickt und mit dessen
Bemerkungen der Staatsanwalt-
schaft zugeleitet. Wenn alle Sorg-
faltskriterien erfüllt worden sind,
kann die Staatsanwaltschaft ent-
sprechend dem in den Niederlan-
den geltenden Opportunitätsprin-
zip von einer Strafverfolgung abse-
hen, wenn aufgrund der gesetzli-
chen Bestimmungen und bereits
ergangener gerichtlicher Entschei-
dungen zu erwarten ist, daß das Ge-
richt die Berufung auf einen Not-
stand anerkennen und keine Strafe
verhängen wird.

Ergebnisse der Untersuchung

Die Ergebnisse des Untersu-
chungsberichts stützen sich auf
eine anonyme Befragung einer re-
präsentativen Stichprobe von Ärz-
ten, Leichenschauern und Staatsan-
wälten und geben ein zuverlässiges
Bild von der Entwicklung der Praxis
der Sterbehilfe und des Meldever-
haltens im Zeitraum 1990–1995.
Um einen Vergleich mit einer er-
sten Untersuchung aus dem Jahr
1990 zu ermöglichen, wurde die
Untersuchung genauso aufgebaut
wie 1990.

Im Jahr 1995 wurden die nieder-
ländischen Ärzte in 34.500 Fällen
von ihren Patienten darum gebe-
ten, Sterbehilfe oder Hilfe zur
Selbsttötung zu leisten, falls sie die-
se in der Zukunft einmal benötigen

sollten. Dies bedeutet im Vergleich
zu 1990 eine Zunahme um 37 %.
Aus den oben erwähnten Daten er-
gibt sich, daß auch die Zahl der Fäl-
le, in denen die Patienten konkret
den ausdrücklichen Wunsch nach
Sterbehilfe äußern, zugenommen
hat, wenn auch weniger stark: 1995
wurden 9.700 Falle gezählt, was im
Vergleich zu 1990 eine Zunahme
von neun Prozent bedeutet. 1995
wurde in etwa 3.200 Fällen der aus-
drückliche Wunsch eines Patienten
nach Sterbehilfe erfüllt. Das ent-
spricht etwa 2,4 % aller Sterbefälle
im Jahr 1995. 1990 belief sich dieser
Prozentsatz noch auf 1,8 %. Die
Zahl der Fälle von Hilfe zur Selbsttö-
tung wird auf etwa 400 geschätzt.
Dies entspricht 0,3 % aller Todesfäl-
le: ein Prozentsatz, der sich im Ver-
gleich zu 1990 nicht geändert hat.

Auswirkungen der Meldepflicht

Ziel des Meldeverfahrens ist es, In-
formationen über lebensbeendendes
ärztliches Handeln zu erhalten und
dieses Handeln überprüfen zu kön-
nen. Außerdem soll erreicht werden,

daß sich die Ärzte der Sorgfaltskriteri-
en bewußt werden und daß die Mel-
dung und deren Prüfung vereinfacht
werden. Im Gegensatz zur Situation
im Jahr 1990 erfolgt heutzutage die
Meldung bei Fällen von Sterbehilfe –
wenn sie denn erfolgt – fast immer
beim Leichenbeschauer der jeweili-
gen Gemeinde. 1990 betrug die Zahl
der Meldungen 486. 1995 waren es
1.466 Meldungen. Dies bedeutet ei-
nen Anstieg von 18 % auf insgesamt
41 % der tatsächlichen Zahl der Fälle
von Sterbehilfe und Hilfe zur Selbst-
tötung. Gleichzeitig muß jedoch

konstatiert werden, daß längst noch
nicht alle Fälle von Sterbehilfe und
Hilfe zur Selbsttötung gemeldet wer-
den, denn in etwa 60 % der Fälle er-
folgte keine Meldung.

Gründe dafür, eine Meldung zu
unterlassen, sind u.a. der Wunsch
des Arztes, der Familie des Verstor-
benen bzw. den Hinterbliebenen
die Unannehmlichkeiten einer ge-
richtlichen Untersuchung zu erspa-
ren, oder die Angst des Arztes vor
einer strafrechtlichen Verfolgung
bzw. einer Verurteilung. In vier von
fünf Fällen (79 %) von Sterbehilfe
bzw. Hilfe zur Selbsttötung wird ein
anderer Arzt hinzugezogen. 

Fast zwei Drittel der Ärzte setzen
sich mit dem Leichenbeschauer der
jeweiligen Gemeinde in Verbin-
dung, bevor sie lebensbeendende
Maßnahmen ergreifen. In mehr als
drei Viertel der Fälle erfolgt diese
Kontaktaufnahme, um den Lei-
chenbeschauer über das Handeln zu
informieren. In ungefähr 20 % der
Fälle bittet der Arzt um praktische
Informationen oder um Informatio-
nen zur Vorgehensweise und zu den
Sorgfaltskriterien. Wiederum in drei
Viertel der Fälle untersucht der Lei-

chenschauer, ob der Arzt die Sorg-
faltskriterien erfüllt hat. An-
schließend leitet er seine Beurtei-
lung an den Staatsanwalt weiter.
Die Polizei wird nach einer Mel-
dung de facto nicht mehr einge-
schaltet.

Strafverfolgung

Von den Staatsanwaltschaften
werden die Fälle an das Kollegium
der Generalstaatsanwälte weiterge-
leitet. Im Zeitraum von 1991 bis

Ende 1996 wurde eine im Auftrag der niederländischen
Regierung durchgeführte unabhängige Untersuchung 
über die Sterbehilfe, die Hilfe bei der Selbsttötung und
sonstiges lebensbeendendes ärztliches Handeln in den
Niederlanden im Zeitraum 1991–1995 veröffentlicht.1 Ziel
der Untersuchung war zu prüfen, ob sich die 1990
eingeführte Meldepflicht in der Praxis bewährt hat.2
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Jahr 1990 1995

Gesamtzahl der Sterbefälle 128.800 135.700

Schätzung der jährlichen Zahl von Ersuchen 
um Sterbehilfe oder Hilfe bei der Selbsttötung 8.900 9.700

Schätzung der jährlichen Zahl der Fälle von:

– Sterbehilfe 2.300 3.200

– Hilfe bei der Selbsttötung 400 400

Insgesamt 2.700 3.600

Zahl der Meldungen von Sterbehilfe und Hilfe 
bei der Selbsttötung 486 1.466

Anteil der Meldungen an der geschätzten 
Gesamtzahl der Fälle 18 % 41 %
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1995 wurden von insgesamt 6.324
dort eingegangenen Fällen 120 ge-
nauer untersucht. Im selben Zeit-
raum wurde gegen 22 Ärzte (21 Fäl-
le) eine gerichtliche Voruntersu-
chung eingeleitet, die Ermittlungen
jedoch eingestellt. Gegen 13 Ärzte
(11 Fälle) wurde direkt oder nach ei-
ner gerichtlichen Voruntersuchung
eine Strafverfolgung eingeleitet. Im
Vergleich zu den vorhergehenden
zehn Jahren ist der Prozentsatz der
Fälle, in denen es zu einer Strafver-
folgung kam, erheblich zurückge-
gangen.

Aus den veröffentlichten Urtei-
len geht hervor, daß von den Ver-
fahren gegen 20 Ärzte seit 1981
letztendlich zehn vor dem Landge-
richt, fünf vor dem Gerichtshof
und fünf vor dem Hohen Rat, dem
obersten Gerichtshof der Niederlan-
de, verhandelt wurden. Zwei Ärzte
wurden freigesprochen, sieben Ärzte
wurden aufgrund des Vorliegens ei-
nes Notstandes von der Strafverfol-
gung befreit, bei zwei Ärzten wurde
die Strafverfolgung eingestellt, und
drei Ärzte wurden schuldig gespro-
chen, ohne daß eine Strafe gegen
sie verhängt wurde. Sechs Ärzte
wurden mit Freiheitsstrafen von ei-
ner Woche bis zu sechs Monaten
bestraft, die zur Bewährung ausge-
setzt wurden. Die Bewährungsfri-
sten betrugen sechs Monate bis zu
zwei Jahren.

Schlußfolgerungen

Die Untersuchung hat ergeben,
daß die Sorgfalt des ärztlichen Han-
delns im Zusammenhang mit dem
Lebensende in den letzten fünf Jah-
ren zugenommen hat. Die Sorg-
faltskriterien sind in der Ärzteschaft
wohlbekannt und finden mittler-
weile breite Anwendung. Die Ärzte
legen unter anderem großen Wert
auf die Hinzuziehung mindestens
eines Kollegen, der den Patienten
selbst spricht und untersucht. Eine
erhebliche Verbesserung wird hin-
sichtlich der schriftlichen Berichter-
stattung über die Entscheidungsfin-
dung festgestellt. Der Prozentsatz
der Fälle, in denen ein ausdrückli-
ches Ersuchen des Patienten fehlt,
ist leicht gesunken. Der Rückgang
hängt damit zusammen, daß Arzt
und Patient öfter und offener mit-
einander über die Wünsche des Pa-
tienten in bezug auf das Lebens-
ende sprechen. Hieraus läßt sich ab-

weise außerhalb des strafrechtli-
chen Bereichs stattfinden und eine
Ergänzung zu der bereits üblichen
Hinzuziehung von Kollegen bilden.
Ein Gesetzesvorschlag in dieser
Richtung wird jetzt vom Justizmini-
sterium vorbereitet.

Die Untersuchung macht klar,
daß es keine Anhaltspunkte für eine
Zunahme lebensbeendenden Han-
delns bei besonders schutzbedürfti-
gen Patientengruppen oder bei we-
niger schwer erkrankten Patienten
gibt. Relativ gesehen haben die Ärz-
te in stärkerem Maße Kollegen kon-
sultiert und häufiger die Anforde-
rung erfüllt, ihre Entscheidungsfin-
dung schriftlich zu dokumentieren.

Insgesamt wird der Schluß gezo-
gen, daß zwar die heutige Regelung
in vielen Punkten noch verbessert
werden könnte, daß aber von einer
leichtfertigeren Entscheidungsfin-
dung oder weniger Sorgfalt keine
Rede sein kann.

Anton M. van Kalmthout lehrt
Strafrecht, vergleichendes Strafrecht
und Strafvollzug an der Universität
von Brabant (Tilburg) und ist 
Mitherausgeber dieser Zeitschrift
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andere medische beslissingen rond
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beslissingen rond het levenseinde
(Medical decisions concerning the
end of life), The Hague 1991.

leiten, daß die Zahl dieser Fälle
durch häufigere, frühzeitige Ge-
spräche mit dem Patienten und die
schriftliche Fixierung seiner Wün-
sche reduziert werden kann. Die
medizinische, psychologische und
juristische Sorgfalt des Handelns im
Zusammenhang mit dem Lebens-
ende wird durch die Offenheit ge-
fördert, mit der das Thema in den
Niederlanden behandelt wird.

Eine weitere Schlußfolgerung der
Untersuchung ist, daß sich das Mel-
deverfahren als gute Basis für die
Prüfung gemeldeter Fälle lebensbe-
endenden Handelns erwiesen hat.
Aus dem Meldeverfahren erhält die
Staatsanwaltschaft genügend Infor-
mationen über Hintergründe und
Entscheidungsfindung, um das
Handeln von Ärzten zu beurteilen
und anhand des Gesetzes, der
Rechtsprechung und der entwickel-
ten Sorgfaltskriterien über eine Ver-
folgung zu entscheiden. Aber das
Problem bleibt, daß sich diese
Schlußfolgerung einer besseren
Prüfbarkeit per definitionem auf die
gemeldeten Fälle beschränkt. Solan-
ge die Mehrheit der Ärzte sich der
Meldepflicht entzieht, ist eine ob-
jektive, externe Kontrolle kaum
möglich. Der Untersuchungsbericht
bemerkt zu Recht, daß die gesell-
schaftliche Kontrolle in bezug auf
lebensbeendendes ärztliches Han-
deln noch verbessert werden muß,
ohne daß gesagt werden kann, daß
die heutige Praxis Anlaß zur Sorge
gibt.

Von Bedeutung in diesem Zu-
sammenhang ist, daß die Art der
Prüfung Einfluß auf die Meldebe-
reitschaft der Ärzte hat und daß bei
dem angestrebten weiteren Anstieg
der Meldequote zwei Aspekte der
Prüfung eine Rolle spielen könnten:
das Maß an Transparenz des Prü-
fungsverlaufs und die Frage, ob ne-
ben der Staatsanwaltschaft noch
andere Instanzen mit der Prüfung
beauftragt werden könnten. Hin-
sichtlich der Prüfungsinstanz be-
steht sowohl unter den Ärzten und
Leichenschauern als auch bei der
Staatsanwaltschaft eine relativ brei-
te Präferenz für die Einrichtung ei-
ner Kommission – der entweder
ausschließlich Vertreter der Ärzte-
schaft oder aber auch Vertreter an-
derer Bereiche angehören können –
für eine Prüfung vor der Aus-
führung eines Ersuchens um Sterbe-
hilfe oder Hilfe bei der Selbsttö-
tung. Diese Prüfung sollte vorzugs-

Heinz Schöch

Der Einfluß der
Strafverteidigung
auf den Verlauf der 
Untersuchungshaft
Erfahrungsbericht über ein
Projekt der Hessischen
Landesregierung zur „Ent-
schädigung von Anwälten
für die Rechtsberatung von
Untersuchungsgefangenen“

Die in den letzten Jahren rapide
gestiegenen Zahlen der Untersu-
chungsgefangenen waren Anlaß
für ein dreijähriges Projekt der
Hessischen Landesregierung, in
dem alle Untersuchungsgefange-
nen der drei Frankfurter Justiz-
vollzugsanstalten während der
ersten drei Monate der Haft ei-
nen Wahlverteidiger auf Staats-
kosten erhielten, sofern sie bei
Aufnahme in die U-Haftanstalt
noch keinen Verteidiger hatten.
Damit sollte vor allem für die so-
zial schlechter gestellten Un-
tersuchungsgefangenen Chan-
cengleichheit hergestellt und ein
Beitrag zur U-Haftverkürzung
geleistet werden.
Die wissenschaftliche Auswer-
tung dieses bisher einmaligen
Feldexperimentes durch den
Münchener Strafrechtslehrer und
Kriminologen Prof. Dr. Heinz
Schöch zeigt, daß das Projekt zur
Verbesserung der psychosozialen
Situation der noch nicht rechts-
kräftig verurteilten Personen in
den besonders belastenden ersten
Haftmonaten beigetragen hat.
Außerdem sind beträchtliche
Haftzeitverkürzungen sehr wahr-
scheinlich. Der Autor kommt zu
dem Ergebnis, daß die dadurch
mögliche Reduzierung der staat-
lichen Aufwendungen für Haft-
plätze bei weitem die relativ ge-
ringen zusätzlichen Anwaltsko-
sten ausgleicht.
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ISBN 3-7890-4884-4

NOMOS
https://doi.org/10.5771/0934-9200-1998-1-8

Generiert durch IP '3.129.249.72', am 15.08.2024, 16:24:22.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1998-1-8

